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Anwendung der neuen Schuldenregel
hier: Mitteilung zur Höhe der Steuereinnahmen in der konjunkturellen 

Normallage und zur Konjunkturkomponente

Sehr geehrter Herr Präsident,

gemäß § 3 Abs. 2 Satz 4 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für 

Rheinland-Pfalz teilt die Landesregierung dem Landtag jährlich im zweiten Quartal die 

Höhe der Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage und die Höhe der Kon­

junkturkomponente für das laufende und das abgelaufene Jahr mit.

Die Berechnungsgrundlage bildet die Landesverordnung über das Verfahren zur Be­

stimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgeset­

zes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 22. Januar 2014, zuletzt 

geändert durch Verordnung vom 28. Februar 2018 (GVBI. S. 25).

Die Konjunkturkomponente entspricht der Differenz zwischen den veranschlagten 

oder tatsächlichen Steuereinnahmen eines Jahres und den Steuereinnahmen in der 

konjunkturellen Normallage (§ 1 Satz 2 der Verordnung).
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Im Jahr 2022 beliefen sich die tatsächlichen kassenmäßigen Steuereinnahmen auf 

16,448 Mrd. Euro, die Steuereinnahmen in der konjunkturellen Normallage gemäß 

Landesverordnung auf 16,534 Mrd. Euro. Die Differenz stellt die Ex-post- 

Konjunkturkomponente dar; sie beläuft sich demnach auf-86 Mio. Euro.

Im laufenden Jahr betragen die veranschlagten Steuereinnahmen 17,178 Mrd. Euro 

als Haushaltsansatz gegenüber 16,887 Mrd. Euro in der konjunkturellen Normallage 

gemäß Landesverordnung. Die Ex-ante-Konjunkturkomponente beträgt demnach 

+291 Mio. Euro.

Die Steuereinnahmen sind gemäß § 2 der genannten Verordnung jeweils einschließ­

lich Kfz-Steuer-Kompensationsmitteln, Länderfinanzausgleich und Bundesergän­

zungszuweisungen angegeben.

Mit freundlichen GJHißen

ms
Doris Ahnen
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